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Antrag Bewilligung Mitwirkung von Kindern bei
Veranstaltungen bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Antrag Bewilligung
Mitwirkung von Kindern bei
Veranstaltungen bearbeiten

99068006017000

Referenzierte Prozessbibliothek FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung Ausnahme für das Mitwirken von Kindern bei Theatervorstellungen oder
Musikaufführungen

Prozessschlüssel 99068006017000

Bezeichnung (FIM) Ausnahme für das Mitwirken von Kindern bei Theatervorstellungen oder
Musikaufführungen

Stand vom 22.07.2024

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle BJV Freie und Hansestadt Hamburg

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen
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Bezeichnung
07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

101: Stamminformation

Definition (FIM) Für die Mitwirkung von Kindern und vollzeitschulpflichtigen Jugendlichen oder
Kindern bei Veranstaltungen, können Sie als Arbeitgeber eine Ausnahme vom
Verbot der Kinderarbeit beantragen.

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Arbeitgeber

Hauptakteur Aufsichtsbehörde

Ergebnisempfänger Arbeitgeber

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID
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Dokumentsteckbrief ID
Antrag auf Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen D17000292

Ergebnis daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Bewilligungsbescheid Antrag Mitwirkung Kindern
Veranstaltungen

D17000674

Ergebnis Sonstige (FIM) Ablehnungsbescheid

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 25.09.2024 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Status 5: fachlich freigegeben (silber)

Fachlich freigegeben am 20.06.2023 00:00

Formell freigegeben am 25.09.2024 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

10.07.2023 07:02
Wolfram Hoch-Krieg
(extern01@fb.hambur
g.de)

0.01 In Bearbeitung

Kommentar: zur
methodischen
Prüfung weitergeleitet
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

12.07.2024 15:41
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Kommentar: Hinweise
meth. QS FIM-
Baustein Prozesse: s.
Kollaborationschat
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

30.07.2024 14:54
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.02 In Bearbeitung

Kommentar:
zur erneuten
methodischen
Prüfung weitergeleitet

12.09.2024 15:50
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.02 In methodischer
Prüfung
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Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

Kommentar: Hinweise
meth. QS FIM-
Baustein Prozesse: s.
Kollaborationschat
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

24.09.2024 11:37
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.03 In Bearbeitung

Kommentar: zur
erneuten QS
weitergeleitet
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

24.09.2024 15:50
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.03 In methodischer
Prüfung

Kommentar: FIM-
Baustein Prozesse:
meth. Freigabe erteilt
(Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

25.09.2024 16:42
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.03 In fachlicher Prüfung

Kommentar: Freigabe
(Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.)

27.09.2024 07:20
Staufer Thorsten
(extern02@fb.hambur
g.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 27.09.2024

Gültig bis 27.09.2025

Wiedervorlagedatum 27.08.2025

SYSTEMINFORMATION

Autor Hoch-Krieg Wolfram (extern01@fb.hamburg.de)

Angelegt am 10.07.2023 07:02

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 01.10.2024 10:04
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01 Antrag entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 JArbSchG
(1)
Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich
in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen
sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und
Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8
bis 17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22
Uhr
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine
Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts,
Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen,
Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder
Darbietungen.
(2)
Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
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5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.
(3)
Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden
darf,
2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte.
(4)
Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich
bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids
beschäftigen.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag auf Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen D17000292

Eingehende Daten - sonstige (FIM) - Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten
- Ärztliche Bescheinigung (nicht älter als 3 Monate)
- Bescheinigung der Schule, dass das schulische Fortkommen nicht gefährdet ist

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Antrag auf Mitwirkung von
Kindern bei Veranstaltungen

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Einverständniserklärung der
Personensorgeberechtigten

99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Ärztliche Bescheinigung
(nicht älter als 3 Monate)

99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Bescheinigung der Schule,
dass das schulische
Fortkommen nicht gefährdet
ist

99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 1 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__1.html

§ 2 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__2.html

§ 3 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__3.html

§ 21 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__21.html

§ 51 (1) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 51 JArbSchG
 
(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach Landesrecht
zuständigen Behörde (Aufsichtsbehörde). Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung die Aufsicht über die Ausführung dieser Vorschriften in
Familienhaushalten auf gelegentliche Prüfungen beschränken.
 
§ 1 VwVfG (Anwendungsbereich)
(1)
Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden

1. des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2. der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des
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öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht im Auftrag des Bundes
ausführen,

soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder
entgegenstehende Bestimmungen enthalten.
 
(2)
Dieses Gesetz gilt auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der
in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Behörden, wenn die Länder Bundesrecht,
das Gegenstände der ausschließlichen oder konkurrierenden Gesetzgebung
des Bundes betrifft, als eigene Angelegenheit ausführen, soweit nicht
Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende
Bestimmungen enthalten. Für die Ausführung von Bundesgesetzen, die
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen werden, gilt dies nur, soweit die
Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates dieses Gesetz für anwendbar
erklären.
 
(3)
Für die Ausführung von Bundesrecht durch die Länder gilt dieses Gesetz nicht,
soweit die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden landesrechtlich
durch ein Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist.
 
(4)
Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnimmt.
 
§ 2 VwVfG (Ausnahmen vom Anwendungsbereich)
(1)
Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesellschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen.
 
(2)
Dieses Gesetz gilt ferner nicht für

1. Verfahren der Bundes- oder Landesfinanzbehörden nach der
Abgabenordnung,

2. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten, die Rechtshilfe für das Ausland in Straf- und
Zivilsachen und, unbeschadet des § 80 Abs. 4, für Maßnahmen des
Richterdienstrechts,

3. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und den bei
diesem errichteten Schiedsstellen,

4. Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch,
5. das Recht des Lastenausgleichs,
6. das Recht der Wiedergutmachung.

 
(3)
Für die Tätigkeit

1. der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Justizverwaltung
einschließlich der ihrer Aufsicht unterliegenden Körperschaften des
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öffentlichen Rechts gilt dieses Gesetz nur, soweit die Tätigkeit der
Nachprüfung durch die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder
durch die in verwaltungsrechtlichen Anwalts-, Patentanwalts- und
Notarsachen zuständigen Gerichte unterliegt;

2. der Behörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von
Personen gelten nur die §§ 3a bis 13, 20 bis 27, 29 bis 38, 40 bis 52,
79, 80 und 96;

3. der Vertretungen des Bundes im Ausland gilt dieses Gesetz nicht.

 
§ 3 VwVfG (Örtliche Zuständigkeit)
(1)
Örtlich zuständig ist

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein
ortsgebundenes Recht oder Rechtsverhältnis beziehen, die Behörde,
in deren Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt;

2. in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens
oder einer seiner Betriebsstätten, auf die Ausübung eines Berufs oder
auf eine andere dauernde Tätigkeit beziehen, die Behörde, in deren
Bezirk das Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben oder der
Beruf oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll;

3. in anderen Angelegenheiten, die
a. eine natürliche Person betreffen, die Behörde, in deren Bezirk
die natürliche Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt
hatte,
b. eine juristische Person oder eine Vereinigung betreffen, die
Behörde, in deren Bezirk die juristische Person oder die Vereinigung
ihren Sitz hat oder zuletzt hatte;

4. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit nicht aus den
Nummern 1 bis 3 ergibt, die Behörde, in deren Bezirk der Anlass für
die Amtshandlung hervortritt.

 
(2)
Sind nach Absatz 1 mehrere Behörden zuständig, so entscheidet die Behörde,
die zuerst mit der Sache befasst worden ist, es sei denn, die gemeinsame
fachlich zuständige Aufsichtsbehörde bestimmt, dass eine andere örtlich
zuständige Behörde zu entscheiden hat. Sie kann in den Fällen, in denen eine
gleiche Angelegenheit sich auf mehrere Betriebsstätten eines Betriebs oder
Unternehmens bezieht, eine der nach Absatz 1 Nr. 2 zuständigen Behörden als
gemeinsame zuständige Behörde bestimmen, wenn dies unter Wahrung der
Interessen der Beteiligten zur einheitlichen Entscheidung geboten ist. Diese
Aufsichtsbehörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn sich
mehrere Behörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn die
Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame
Aufsichtsbehörde, so treffen die fachlich zuständigen Aufsichtsbehörden die
Entscheidung gemeinsam.
 
(3)
Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit
begründenden Umstände, so kann die bisher zuständige Behörde das
Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der
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Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient
und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt.
 
(4)
Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde örtlich
zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Die nach
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 örtlich zuständige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten.
 
§ 21 VwVfG (Besorgnis der Befangenheit)
(1)
Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen
eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren
für eine Behörde tätig werden soll, den Leiter der Behörde oder den von diesem
Beauftragten zu unterrichten und sich auf dessen Anordnung der Mitwirkung zu
enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter der Behörde, so
trifft diese Anordnung die Aufsichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht
selbst einer Mitwirkung enthält.
 
(2)
Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 88) gilt § 20 Abs. 4 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (2) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM)  § 6 (2) JArbSchG
 
(2)
Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Auf Erfordernis Anhörung Jugendamtes prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00
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ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (2) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM)  § 6 (2) JArbSchG
 
(2)
Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) Keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Voraussetzungen prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

Seite 14 von 41
Erstellt am 01.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Bewilligung Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (2) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM)  § 6 (2) JArbSchG
 
(2)
Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Bewilligungsbescheid erlassen (Teilprozess)
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RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (1) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 (1) JArbSchG
 
(1)
Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich
in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen
sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und
Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8
bis 17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22
Uhr
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine
Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts,
Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen,
Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder
Darbietungen.

Ausgehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Bewilligungsbescheid Antrag Mitwirkung Kindern
Veranstaltungen

D17000674

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Über Ergänzung von Nebenbestimmungen entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (3) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 (3) JArbSchG
(3)
Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden
darf,
2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) Keine

Entscheidungsart (FIM) 2: Entschließungsermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Bewilligung bekannt geben (Teilprozess)

RAG (FIM)
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RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 41 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__41.html

§ 43 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__43.html

§ 6 (4) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 JArbSchG
 
(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich
bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids
beschäftigen.
 
 
§ 41 VwVfG (Bekanntgabe des Verwaltungsaktes)
 
(1)
Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden.
 
(2)
Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt
wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein
Verwaltungsakt, der im Inland oder in das Ausland elektronisch übermittelt wird,
gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht,
wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen
ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den
Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
 
(2a)
Mit Einwilligung des Beteiligten kann ein elektronischer Verwaltungsakt
dadurch bekannt gegeben werden, dass er vom Beteiligten oder von seinem
Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen wird. Die Behörde
hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtigten
Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert
werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am Tag nach dem Abruf als bekannt
gegeben. Wird der Verwaltungsakt nicht innerhalb von zehn Tagen nach
Absendung einer Benachrichtigung über die Bereitstellung abgerufen, wird diese
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beendet. In diesem Fall ist die Bekanntgabe nicht bewirkt; die Möglichkeit einer
erneuten Bereitstellung zum Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise
bleibt unberührt.
 
(3) ...
 
(4) ...
(5)
Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung
bleiben unberührt.
 
§ 43 VwVfG (Wirksamkeit des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, indem er ihm bekannt
gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er
bekannt gegeben wird.
 
(2)
Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf
oder auf andere Weise erledigt ist.
 
(3)
Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Bewilligungsbescheid
Antrag Mitwirkung Kindern
Veranstaltungen

  99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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09 Fehlende Unterlagen nachfordern (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (2) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 JArbSchG
(2)
Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.
 

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Unterlagen 99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Rückfrage 99: Keine Vorgabe Arbeitgeber
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Antrag weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar.
Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass die Aktivitätengruppe im
Stammprozess abgebildet werden soll.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Antrag auf Mitwirkung von
Kindern bei Veranstaltungen

  99: Keine Vorgabe Zuständige
Aufsichtsbehörde

Einverständniserklärung der
Personensorgeberechtigten

99: Keine Vorgabe Zuständige
Aufsichtsbehörde

Ärztliche Bescheinigung
(nicht älter als 3 Monate)

99: Keine Vorgabe Zuständige
Aufsichtsbehörde
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Bescheinigung der Schule,
dass das schulische
Fortkommen nicht gefährdet
ist

99: Keine Vorgabe Zuständige
Aufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Anhörung des Jugendamtes durchführen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (2) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 JArbSchG
(2)
Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
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4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Jugendamt

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Anhörung 99: Keine Vorgabe Jugendamt

Beteiligungsform (FIM)

Name

2: Anhörung

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Anhörung Bewilligung Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen beantworten
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 (2) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 JArbSchG
 
(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die
Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt
haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken
gegen die Beschäftigung nicht bestehen,
3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen
sind,
4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung
sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Anhörung 99: Keine Vorgabe Aufsichtsbehörde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Antwort 99: Keine Vorgabe Aufsichtsbehörde

Beteiligungsform (FIM)

Name

2: Anhörung

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Nebenbestimmungen ergänzen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 6 JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 (3) JArbSchG
(3)
Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden
darf,
2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte.

Ausgehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Bewilligungsbescheid Antrag Mitwirkung Kindern
Veranstaltungen

D17000674

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 2: Aktualisierung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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14 Ablehnungsbescheid erlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 35 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35.html

§ 35a VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35a.html

§ 37 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__37.html

§ 39 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__39.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 35 VwVfG (Begriff des Verwaltungsaktes)
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet
des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen
gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach
allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet
oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch
die Allgemeinheit betrifft.
 
§ 35a VwVfG (Vollständig automatisierter Erlass eines Verwaltungsaktes)
Ein Verwaltungsakt kann vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen
werden, sofern dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist und weder ein
Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht.
 
§ 37 VwVfG (Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes;
Rechtsbehelfsbelehrung)
(1)
Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
 
(2)
Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch
zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene
dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben
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Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit keine
Anwendung.
(...)
 
§ 39 VwVfG (Begründung des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch
bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe
mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die
Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte
erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens
ausgegangen ist.
 
(2)
Einer Begründung bedarf es nicht,

1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt
und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift;

2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der
von ihm betroffen wird, die Auffassung der Behörde über die Sach-
und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn
ohne weiteres erkennbar ist;

3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder
Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlässt und die
Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist;

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt;
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird.

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Ablehnungsbescheid

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Ablehnungsbescheid bekannt geben (Teilprozess)

RAG (FIM)
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RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 27a VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27a.html

§ 41 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__41.html

§ 43 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__43.html

§ 6 (1) JArbSchG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
jarbschg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 6 JArbSchG
(1)
Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich
in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen
sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und
Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8
bis 17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22
Uhr
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine
Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts,
Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen,
Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder
Darbietungen.
 
§ 27a VwVfG (Öffentliche Bekanntmachung im Internet)
(1)
Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung
angeordnet, soll die Behörde deren Inhalt zusätzlich im Internet veröffentlichen.
Dies wird dadurch bewirkt, dass der Inhalt der Bekanntmachung auf einer
Internetseite der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers zugänglich gemacht
wird. Bezieht sich die Bekanntmachung auf zur Einsicht auszulegende
Unterlagen, sollen auch diese über das Internet zugänglich gemacht werden.
Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes geregelt ist, ist der Inhalt der zur
Einsicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich.
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(2)
In der öffentlichen oder ortsüblichen Bekanntmachung ist die Internetseite
anzugeben.
 
§ 41 VwVfG (Bekanntgabe des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden.
 
(2)
Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt
wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein
Verwaltungsakt, der im Inland oder in das Ausland elektronisch übermittelt wird,
gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht,
wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen
ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den
Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
 
(2a)
Mit Einwilligung des Beteiligten kann ein elektronischer Verwaltungsakt
dadurch bekannt gegeben werden, dass er vom Beteiligten oder von seinem
Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen wird. Die Behörde
hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtigten
Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert
werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am Tag nach dem Abruf als bekannt
gegeben. Wird der Verwaltungsakt nicht innerhalb von zehn Tagen nach
Absendung einer Benachrichtigung über die Bereitstellung abgerufen, wird diese
beendet. In diesem Fall ist die Bekanntgabe nicht bewirkt; die Möglichkeit einer
erneuten Bereitstellung zum Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise
bleibt unberührt.
 
(3)
Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann
öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten
untunlich ist.
 
(4)
Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen
Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich
bekannt gemacht wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo
der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden können. Der
Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als
bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender
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Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt
werden.
 
(5)
Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung
bleiben unberührt.
 
§ 43 VwVfG (Wirksamkeit des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, indem er ihm bekannt
gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er
bekannt gegeben wird.
 
(2)
Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf
oder auf andere Weise erledigt ist.
 
(3)
Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ablehnungsbescheid 99: Keine Vorgabe Arbeitgeber

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Widerspruch entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 79 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__79.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 79 VwVfG (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergangenen
Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Widerspruch nach VwGO D99000000031

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Widerspruch nach VwGO   99: Keine Vorgabe Gericht

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Widerspruchsverfahren einleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 79 VwVfG 104: Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__79.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 79 VwVfG (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergangenen
Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Widerspruch nach VwGO   99: Keine Vorgabe Widerspruchsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Anhörung des Jugendamtes durchgeführt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Antrag Bewilligung Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen bzw. Doppelwirkung genehmigt
(Rechtsmittel eingereicht) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen bzw. Doppelwirkung genehmigt
(bestandskräftig) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag eingegangen (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag genehmigt (bestandskräftig) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja
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Antrag vollständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Antrag weitergeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Arbeitgeber (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Arbeitgeber

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Aufsichtsbehörde (Pool)
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ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Aufsichtsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Ereignisbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gericht (Pool)
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ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gericht

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Ist die Behörde zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Mitteilung über eingereichte Klage erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links
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Nebenbestimmungen ergänzen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Nebenbestimmungen erteilt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Textanmerkung (Textanmerkung)

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden,
dass die Aktivitätengruppe im Stammprozess abgebildet werden soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Voraussetzungen erfüllt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Widerspruch bearbeiten (Teilprozess)
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ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Widerspruch erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Widerspruchsbehörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Widerspruchsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)
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Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Zuständige Aufsichtsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Ja

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Zuständige Aufsichtsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Zuständiges Jugendamt (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Zuständiges Jugendamt

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200
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bei Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Monat vergangen/ ohne Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Jahr
vergangen (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links
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